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"13. BEGRÜSST die Annahme einer Meeresstrategie für das Adriatische und das Ionische Meer 

am 3. Dezember 2012 und RUFT die Kommission und die Mitgliedstaaten AUF, bis Ende 

2013 in enger Zusammenarbeit mit anderen Anrainerstaaten des Adriatischen und des 

Ionischen Meeres einen Aktionsplan auszuarbeiten; RUFT die Kommission und die Mitglied-

staaten AUF, sich weiter am Dialog und an der Zusammenarbeit in maritimen Angelegen-

heiten im Mittelmeer, darunter auch mit der Union für den Mittelmeerraum, regionalen 

Organisationen und Gebern, zu beteiligen und so zu Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem 

Wohlstand in der Region beizutragen; UNTERSTREICHT den Beitrag, den das Atlantische 

Forum zur Entwicklung eines Aktionsplans für den Atlantischen Raum geleistet hat; 

VERWEIST AUF die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Juni 2012 zur Überprüfung der 

Strategie für den Ostsseeraum1 und SIEHT der Annahme eines überarbeiteten Aktionsplan, 

insbesondere was dessen meerespolitische Komponente anbelangt, ERWARTUNGSVOLL 

ENTGEGEN; RUFT die Kommission und die Mitgliedstaaten AUF, in enger Zusammen-

arbeit mit den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres tatkräftig zu sondieren, welche Mög-

lichkeiten für einen mehr strategischen Ansatz für maritime Angelegenheiten in der 

Schwarzmeerregion bestehen;" 
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1 Dok. 10054/12 + ADD 1 + ADD 2. 




